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RS UVS Kärnten 1993/05/18 KUVS-
1234/2/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Rechtssatz

Erzeugt eine Firma, in welcher der Beschuldigte handelsrechtlicher Geschäftsführer ist, Lebensmittel (hier

"Putenspezialitäten"), und werden diese einer Firma verkauft, wobei letztere die Falschbezeichnung "Diese

Putenspezialität ist besonders kalorienarm" vor dem Detailverkauf an der Ware anbringt, so kann dem Beschuldigte

der Tatvorwurf der falschen Bezeichnung nicht gemacht werden (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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